
Letzte Hoffnung für gekündigte Mieter
Bundesgerichtshof stärkt Härteklausel- Fragen und Antworten zu schwierigem Fall

Von Anja Semmelroch, dpa

f;l s ist einer dieser FälIe, in de-
l{ - nen das persönliche Gerech-

l-l tigkeitsgefühl so recht zu
keinem Ergebnis kommt. Eine junge
Familie im eigenen Haus will nicht
Iänger vermieten, r¡m meh¡ Platz
zum Leben zu haben. Daftir müsste
ein betagtes Ehepaar ausziehen, das
nicht im Altersheim landen will.
lVessen Interessen wiegen schwèrer?
Das Urteil des Bundesgerichtshofs
[BGH) vom Mittwoch bringt noch
nieht die Entscheidung. Die Karls-
ru-her Richter sorgen aber vor, damit
besonders schutzwürdige Mieter
nicht unter die Räder kommen.

Woran sntzändet sich der Kon-
llikt?

Die Vermieter-Familie mit zwei
kleinen Kindern findet ihre Woh-
nung im ersten Stock zu beengt. Da-
mit sie sich das Eigenheirn nach ih-
ren BedtiLrfnissen irmgestålteir kann,
sollen die Mieter im Erdgeschoss
nach 20 Jahren ausziehen. Aber das
Ehepaar weigert sich. Die Flau, mit
78 selbst noch rüstig, begründet das
rnit der schlechten Gesundheit ihres
8?-jälrigen Mannes. Ein Woh-
nungswechsel würde dessen begin-
nende Demenz absehbar verschä¡-
Îen. Realistischerweise komme fü¡
ihn nu¡ noch der Umzug ins Alters-
heim infrage. Dort habe sie aber
nichts zu suchen. Komme es ha¡t
auf ha¡t, bleibe ih¡ nur, trotzdem
mitzuziehen - oder mit ih¡em Mann
nicht länger zusammenzuleben.

Welche Regeln gelten für solche
Interessenskonflikte?

Gru¡dsätzlich sind Mieter davor
geschützt, dass ihnen ei¡fach so die
Kijndigung in den Brielkasten flat-
tert. Ein legitimer Ki.ilndigungs-
grund ist alierdings Eigenbedarf:
Andern sich die Lebensumstände
des Vermieters, soll es ihm offenste-
hen, seíne eigenen vier Wãnde selbst
zu beziehen oder dort etrva das er-
wachsene Kind oder die verwitwete
Mutter r¡nterzubriagen. Eigenbe-
darf darf nicht vorgetäuscht sein,
um missliebige Mieter loszuwerden.
I¡ dem Streit vor dem BGH haben
die Gerichte der Vorì¡stanzen kei¡e
Zweilel daran gehabt, dass es der

Was hat es rnit ilieser Sozialklau-
sel auf sich?

In Paragra{ ã74 des Btirgerüchen
Gesetzbuchs steht, dass ei¡ Mieter
die Fortsetzung des Mietverhältnis-
ses verlangen kann, wenn das Ende
,,eine Härte bedeuten wüLrde, die
auch t¡nter Würdigung der berech-
tigten Interessen des Vermieters
nicht zu rechtfertigen ist". Das
kan¡ der Fall sei¡l wenn ,,zu zumut-
baren Bedingungen" keine neue
Wohnung zu finden ist, wie es im
Gesetz hei8t. Eine besondere Hârte
kann aber beispielsweise auch vor-
liegen, wenn jemand schon seh¡lan-
ge in der Wohnung lebt, die Mieterin
bald ein Kind erwartet oder eine
wichtige Prüfung bevorsteht.
Schwere K¡ankheit, hohes Alter
oder andere körperllche Einsch¡än-
kungen kônnen ebenfalls GrüLnde

Wenn der Vermieter die Mietwohnung für sich oder seine Familie brauchÇ ist die Sache eigentlich klar: Der Mieter muss
normalerweise ausziehen. was aber, wenn er alt und krank ist? (symbolfoto)

trhmiÌie ernst ist mit i-b¡en Ausbau- sein. Der Verlust von Bekannten
absichten. In soichen Fällen bleibt oder ein Schr¡lwechsel sind nicht
den Mietern eine letzte Hoffnung - gravierend genug.
die Sozialklausel.

Was passiert, TDenn so eine ,,Här-
te" uorliegt?

Landet der Streit vor dem Rich-
ter, kann dieser a¡ordnen, dass das
Mietverhältnis weiter zu bestehen
hat. In manchen FäIlen - wie bei ei-
ner Schwangerschaft - wi¡d das nu¡
einen Aulschub bedeuten, den¡ die
Flinderungsgrüade gelten nur fru
den Moment. Damit einem alten
oder kra¡ken Mieter de¡ Umzug er-
spart bleibt, kann das Mietverhält-
nis aber auch auf unbestimmte Zeit
verlângert werden. ,,Fü:r den Eigen-
türner ist das immer schwierig",
sagt Inka-Marie Storm, Chefiusti-
ziarin von Haus & Grund Deutsch-
la¡d. Den¡ auch er habe ei¡ Interes-
se, seine Räumlichkeiten zu nutzen.

Wie hat der BGH jetzt geurteilt?
Der Senat hatte zu wenig Fakten

an der Hand, um den Streit selbst zu

entscheiden. ,,Wie beengt ist das
denn?", fragte etwa die Vorsitzende
Riehterin Karin Milger in der Ver-
handlung. Ist die Situation fri,r die
Familie u¡zumutbar? Oder geht es
nur um meh¡ Komfort?. Das alles
blieb unklar, denn einen Ortstermin
hat es bisher nieht gegeben. Die Sei-
te der Vermieter wiederum bektagt,
es sei nie zweilelsfrei {estgestellt
worden, wie krank der Ma¡n tat-
säch-lich ist. Tlotzdem.hatte das zu-
ständige Landgericht die Räumung
angeordnet. So geht es nicht, stellt
der BGH klar. Wenn die Gesundheit
oder gar ein Leben in Gefahr sei,
brauche es besondere Sorgfalt. Die
Gerichte müssen sich also ein ge-
naues Bi1d machen - speziell von
den Folgen i}rer Entscheidung.

Wie geht es fiir die aLten Eheleute
weiter?

Das Landgericht muss sich mit
dem Streit noch ei¡mal intensiver
beschäftigen. Bis zur Entscheidung
kön¡en sie auÏ jeden FalI bleiben.


